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RS OGH 1994/3/8 4Ob31/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1994

Norm

ABGB §19

ABGB §1293

ABGB §1304 A1

UWG §2 B

UWG §16

UWG §25

Rechtssatz

Käme die Aufklärung des Publikums durch die Urteilsverö entlichung zu spät, so sind dem Mitbewerber, der der

Ö entlichkeit von der Unrichtigkeit einer Werbebehauptung Mitteilung gemacht hat, um einen naheliegenden

Schaden zu verhindern, die zweckmäßigen Kosten dieser Mitteilung als Rettungsaufwand zu ersetzen.
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